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Die Flurstücke 539, 594, 801 und 872 der Flur 9 der Gemarkung Birkenwerder liegen teilweise im
Geltungsbereich. Der Geltungsbereich ist in der beigefügten Übersichtskarte (Abb. 1) dargestellt.

Der Bebauungsplan wird als einfacher Text-Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 3 BauGB aufgestellt.
Die Aufstellung erfolgt im Normalverfahren mit Umweltbericht.

Ziel der Planung ist es, die bestehende städtebauliche Struktur mit einer lockeren, durchgrünten
Bebauung auf Dauer zu sichern und in Anbetracht der Lage im Trinkwasserschutzgebiet insbesondere
die Versiegelung zu begrenzen. Gleichzeitig soll die Möglichkeit bestehen, dass sich das Gebiet
innerhalb eines klar definierten Rahmens entwickelt und die Grundstücksnutzung an heutige
Anforderungen angepasst werden kann.

Öffentliche Beteiligung (Auslegungsfrist / - zeiten)

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 33a „Birkenwerder West“, bestehend aus den textlichen
Festsetzungen mit Anlage „Darstellung des Geltungsbereichs und der Baugrundstücke“, der
Begründung mit Umweltbericht sowie der schalltechnischen Untersuchung, wird gemäß § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom

26.05.2026 bis einschließlich 26.06.2026

auf der Internetseite der Gemeinde Birkenwerder unter https://www.birkenwerder.de/leben-in-
birkenwerder/wohnen/bauen-und-planen/oeffentliche-auslegungen

sowie im Internetportal des Landes Brandenburg unter:
https://bb.beteiligung.diplanung.de/plan/d1e00efb-9577-4566-9309-9baf2a3999d3 zu jedermanns
Einsichtnahme bereitgestellt. Die Planunterlagen können außerdem als andere leicht zu erreichende
Zugangsmöglichkeiten während des Auslegungszeitraums in der Gemeindeverwaltung Birkenwerder,
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